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Antrag auf einen Kinderkrippenplatz/Kindergartenplatz/Hortplatz 
 

für die Kindereinrichtung: ________________________________ 
 
Personalien des Kindes: 
 
Name, Vorname: _____________________________  geb. am: _______________ 
 
Wohnanschrift: _____________________________________________________ 
 
Telefon (privat) __________________ Krankenkasse des Kindes: _____________ 
 
 Betreuungszeit Kinderkrippe/Kindergarten 
 

 von bis zu 6 Stunden         100 % (Kernrechtsanspruch) 

 von über 6 bis 8 Stunden   115 %  

 von über 8 bis 10 Stunden 130 %  
 
Hort 
 

 von bis zu 4 Stunden         100 % (Kernrechtsanspruch) 

 von über 4 Stunden           115 %  

 von über 6 Stunden           130 %  
 
 
Weitere im Haushalt lebende unterhaltsberechtigte Kinder 
 
Vorname        geboren am             Schüler      Hort       Kindergarten        Krippe 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Erziehungsberechtigte:  
 
 
Mutter: ________________________  Vater: ______________________________ 
 
Telefon: _______________________  Telefon: ____________________________ 
 
gewünschte Aufnahme ab: ____________________________________________ 
 
Sollten Eltern getrennt leben, bitte die Anschrift des außerhalb des Haushaltes 
lebenden Elternteils mitteilen! 
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Erforderliche Unterlagen: 
 
Für den Hort: 

 

Für Kinder vom Schulbeginn bis zum Ende der 4. Klasse besteht ein Rechtsanspruch auf 

Betreuung von 4 Stunden täglich bis 20 Stunden wöchentlich. Hierfür sind keine Nachweise 

über die Arbeitszeit erforderlich.  

Folgende Unterlagen sind für eine erhöhte Betreuung notwendig: 

 

• aktuelle Arbeitgebernachweise mit Angabe der wöchentlichen Arbeitszeit  

 

Für alle Kindertagesstätten und –pflegestellen: 

 

Für alle Kinder vom 1. Lebensjahr bis zur Einschulung besteht ein Rechtsanspruch auf eine 

Betreuung von 6 Stunden täglich bis 30 Stunden wöchentlich. Hierfür sind keine Nachweise 

über die Arbeitszeit erforderlich. 

Folgende Unterlagen sind für eine erhöhte Betreuung notwendig: 

 

• aktuelle Arbeitgebernachweise mit Angabe der wöchentlichen Arbeitszeit  

 

Darüber hinaus sind grundsätzlich folgende Unterlagen einzureichen: 

 

• ein aktueller Einkommensnachweis aus dem Vorjahr 

• Kopie der Geburtsurkunde des zu betreuenden Kindes 

• Nachweis über das Sorgerecht bei nichtehelichen Eltern 

 

O Ich möchte meine Einkünfte gegenüber der Gemeinde Großbeeren nicht     

offenbaren und bitte deshalb um Festsetzung des für die Betreuungsart 

maßgeblichen Höchstsatzes. 

 

O Ich habe die Informationspflicht gemäß Artikel 13 DSGVO zur Kenntnis genommen. Wurde 

das Formular von der Webseite der Gemeinde Großbeeren heruntergeladen, stand die 

Information gemäß Artikel 13 DSGVO dort zur Verfügung! 

 
Ich/wir bestätige/n mit meiner/unserer Unterschrift gegenüber der die Gebühren für die Betreuung 
festsetzenden Stelle die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. Insbesondere erkläre ich, dass ich 
außer den mit den beigefügten Unterlagen nachgewiesenen keine weiteren Einkünfte, die für die 
Festsetzung nach der Satzung über den Betrieb von Einrichtungen zur Kindertagesbetreuung und zur 
Erhebung von Gebühren für die Betreuung in den Kindertagesbetreuungseinrichtungen der Gemeinde 
Großbeeren (Kita-Satzung) in der jeweils gültigen Fassung maßgeblich sind, erziele.  
 
Ich nehme Kenntnis davon, dass nach § 6 Abs. 5 der vorgenannten Satzung die Kostenbeteiligung 
rückwirkend erhöht werden kann, wenn eine Überprüfung ergeben hat, dass die die Gebühren 
festsetzende Stelle über den Wegfall von Ermäßigungstatbeständen oder ein höheres Einkommen nicht 
oder nicht rechtzeitig informiert worden ist.  
 
Die festgesetzten Kita-Gebühren sind gem. § 8 Abs. 1 Kita-Satzung zum 15. eines jeden Monats fällig. 
Nach § 10 Abs. 2 der Kita-Satzung kann der Vertrag fristlos vom Träger der Einrichtung gekündigt 
werden, wenn ich meiner Zahlungsverpflichtung mehrfach nicht oder nicht rechtzeitig nachkomme.  
 

Großbeeren, den ____________ 
 

 

________________________________  ________________________________Unterschrift der 
Eltern 


